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 12. März 2024 

Vernehmlassung zur Änderung der Verordnung des EFD über die steuerbefreite Ein-
fuhr von Gegenständen in kleinen Mengen: Generelle Senkung der Wertfreigrenze 

Sehr geehrte Frau Bundesrätin 
sehr geehrte Damen und Herren 

Die Vorsteherin des Eidgenössischen Finanzdepartementes EFD hat mit Schreiben vom 30. No-
vember 2023 die Kantone zur Vernehmlassung zur Änderung der Verordnung des EFD über die 
steuerbefreite Einfuhr von Gegenständen in kleinen Mengen: Generelle Senkung der Wertfrei-
grenze, eingeladen. Dazu nehmen wir wie folgt Stellung: 

Die Senkung der Wertfreigrenze von 300 auf 150 Franken für die steuerbefreite Einfuhr von Wa-
ren zielt unseres Erachtens in die richtige Richtung. Die steuerliche Ungleichbehandlung von In- 
und Auslandkonsum wird dadurch gemindert. Die Anpassung der Verzollungsapp «QuickZoll» 
hilft, Verzollungen künftig kundenfreundlich abzuwickeln.  

 

Für die Möglichkeit, eine Stellungnahme abgeben zu dürfen, bedanken wir uns. 

Freundliche Grüsse 

IM NAMEN DES REGIERUNGSRATES 

sig. Peter Hodel sig. Andreas Eng 
Landammann Staatsschreiber 


